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Hinweisblatt  
zur Angabe von Grundpreisen bei eBay 

 
 
1. Wenn Sie Artikel unter der Angabe von Gewicht, Volumen, Länge oder Fläche zum Kauf 
anbieten oder bewerben, muss zusätzlich zum Endpreis der Grundpreis angegeben 
werden. 

Nach der Rechtsprechung muss der Grundpreis neben dem Endpreis in unmittelbarer 
Nähe angezeigt werden - End- und Grundpreis müssen auf einen Blick 
wahrgenommen werden können.  

Anzugeben ist der Preis „pro kg“, „pro l“, „pro m“, „pro m²“ bzw. „pro m³“. 

Bei Waren, deren Nenngewicht oder Nennvolumen üblicherweise 250 Gramm oder 250 
Milliliter nicht übersteigt, ist der Preis „pro 100 g“ bzw. „pro 100 ml“ anzugeben. 

Beispiele für korrekte Grundpreisangaben: 

• Grundpreis 10 € pro kg   

• Grundpreis 15,99 €/m 

• Grundpreis 3,75 € pro 100g 

• Grundpreis 4,00 €/100ml 
 

2. Auf die Angabe des Grundpreises können Sie dagegen in folgenden Fällen 
verzichten: 

- wenn dieser mit dem Endpreis identisch ist, 

- bei Waren, die über ein Nenngewicht oder Nennvolumen von weniger als 10 Gramm 
oder Milliliter verfügen, 

- bei Kau- und Schnupftabak mit einem Nenngewicht bis 25 Gramm 

- bei Waren, die verschiedenartige Erzeugnisse enthalten, die nicht miteinander 
vermischt oder vermengt sind, 

- bei kosmetischen Mitteln, die ausschließlich der Färbung oder Verschönerung der 
Haut, des Haares oder der Nägel dienen (das ist in den wenigsten Fällen der Fall, da 
die meisten Kosmetika u.a. auch pflegende Wirkung haben), 

- bei Parfüms und parfümierten Duftwässern, die mindestens 3 Volumenprozent Duftöl 
und mindestens 70 Volumenprozent reinen Äthylalkohol enthalten. 
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3. Darstellung bei eBay: 

Die Internetplattform eBay stellt technisch keine Möglichkeit zur Verfügung, die gesetzlich 
vorgeschriebene Grundpreisangabe am Endpreis anzubringen. Die Grundpreisangabe ist bei 
eBay derzeit nicht vorgesehen.  

Es bleibt deshalb im Moment nur eine rechtssichere Möglichkeit der 
Grundpreisangabe: Der Grundpreis wird in die Artikelüberschrift eingefügt. 
Beispiel: „1 Flasche Ketchup Mustermann 250 ml (9,80 € pro l)“ 

Die Grundpreisangabe erscheint bei dieser Art der Darstellung - wie rechtlich erforderlich - 
auch auf den Angebotsübersicht– bzw. Galerieseiten sowie bei eBay-mobile. 

Problem 1:  
Bei langen Artikelbezeichnungen gibt es Probleme bei der Grundpreisangabe, denn es 
stehen lediglich 80 Zeichen in der Artikelüberschrift zur Verfügung. Eine Grundpreisangabe, 
die beispielsweise unter Bezug auf 100 ml erfolgt (12,50 € pro 100ml), nimmt bereits 18 
Zeichen in Anspruch. 

Daher sollten Sie sich um kurze Artikelbezeichnungen bemühen. 
Problem 2: 
Wird der Grundpreis am Ende der Artikelbezeichnung/ -überschrift eingefügt, wird er bei 
Aufrufen der Übersichtsseiten nicht sofort in der Nähe zum jeweiligen Endpreis angezeigt.  

Bitte fügen Sie die Grundpreisangabe daher in die ersten 40 Zeichen der 
Artikelbezeichnung/ -überschrift ein, damit die Grundpreisangabe auch auf den 
Übersichtsseiten unmittelbar angezeigt wird. 
Alternativ können Sie die Grundpreisangabe deutlich hervorgehoben und gut lesbar in das 
Produktfoto setzen. Grafiken sind dabei nicht erlaubt, weil diese über das eBay- WAP-
System nicht aufrufbar sind. 

Beachten Sie: 
Selbst die bei eBay kostenpflichtige Darstellung des Grundpreises im Untertitel ist nicht 
mehr ausreichend, um den Vorschriften der Preisangabenverordnung hinsichtlich der 
korrekten Grundpreisangabe gerecht zu werden, da die Untertitel in Galerieansichten nicht 
wie erforderlich, angezeigt werden. 
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Zusätzlich zu dieser Lösung kann der Grundpreis in den Artikelmerkmalen eingesetzt 
werden. 
 
In Ihrem eBay-Account können Sie in der Kategorie „Angebot bearbeiten“ im Unterpunkt 
„Artikelmerkmale“ den Grundpreis selbstständig angeben.  

 

In der Artikelbeschreibung selbst erscheint der Grundpreis dann im gleichnamigen Fenster 
„Artikelmerkmale“. 

 

 

Fügen Sie den Grundpreis unbedingt bei allen betreffenden Artikeln hinzu, da fehlende 
Grundpreisangaben regelmäßig abgemahnt werden. 

 


